
Im Aktionsplan Drogen und Sucht der Drogenbeauftragten der
Bundesregierung aus dem Jahr 2003 wird festgestellt, dass Ar-
beitslosigkeit und die damit verbundenen Prozesse der Armuts-
entwicklung mit einer Vielzahl von psychosozialen Risiken ver-
bunden sind, die verstärkend auf den Konsum von Suchtmitteln
und die Entwicklung einer substanzbezogenen Abhängigkeit
wirken können. Deshalb wird darauf hingewiesen, dass der Inte-
gration von suchtmittelabhängigen Menschen durch Arbeit und
Beschäftigung eine sehr große Bedeutung zukommt. Zur Teilha-
be am Arbeitsleben müssten verbindliche Vereinbarungen mit
den Trägern der medizinischen Rehabilitation über die Koope-
ration in der Rehabilitation, aber auch mit den zuständigen Ar-
beitsverwaltungen getroffen werden, so eine wesentliche Forde-
rung aus dem Aktionsplan Drogen und Sucht.

„Wolfsburger Resolution“ und weitere Umsetzungsschritte

Vor diesem Hintergrund entstand die Initiative des Fachverbandes
Sucht e.V., die zur „Wolfsburger Resolution zur Förderung der
Teilhabe am Arbeitsleben von suchtkranken Menschen vom
4.12.2003“ führte [1]. Diese wurde mit breiter Zustimmung unter-
schiedlicher Organisationen, wie Rentenversicherungsträgern,
Krankenkassen, Bundesagentur für Arbeit, Unfallversicherung,
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter sowie der Leis-
tungserbringer und des Beauftragten für die Belange behinderter
Menschen verabschiedet.

In dieser Resolution wird hervorgehoben, dass die Teilhabe am Ar-
beitsleben einen entscheidenden Einflussfaktor zur Aufrechterhal-
tung von Suchtmittelabstinenz und damit zur Stabilisierung des

gesundheitlichen Zustandes des Rehabilitanden nach einer erfolg-
ten medizinischen Rehabilitation darstellt. Von daher sollten die
Anstrengungen verstärkt werden, den Behandlungserfolg durch
das passgenaue, nahtlose und zügige Zusammenwirken der medi-
zinischen Rehabilitationsleistungen mit den spezifischen Leis-
tungsangeboten zur beruflichen Wiedereingliederung zu festigen.
Hierzu zählen:
– ein prozessorientiertes Rehabilitations- und Eingliederungs-

management und damit verbunden eine nahtlose Leistungs-
erbringung;

– der Einsatz arbeitsbezogener Maßnahmen während der Ent-
wöhnungsbehandlung unter frühzeitigem Einbezug der Leis-
tungsträger bzw. deren Rehabilitationsberater;

– spezifische Angebote für Abhängigkeitskranke mit besonderen
Teilhabeproblemen in Form von Leistungseinschränkungen.

Von besonderer Bedeutung hinsichtlich der Verbesserung von
Schnittstellenproblemen sind aus Sicht der medizinischen Rehabi-
litationseinrichtungen hierbei der frühzeitige Einbezug der zustän-
digen Leistungsträger zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben.
So ist bereits während einer medizinischen Rehabilitationsmaß-
nahme in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen und dem
Rehabilitanden zu prüfen, ob weiterführende Leistungen zur För-
derung der Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind.

Übergänge zwischen den verschiedenen Leistungen (z. B. zwi-
schen medizinischen und beruflichen Rehabilitationsleistungen,
medizinischen Rehabilitationsleistungen und Qualifikations-
bzw. Vermittlungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit/ande-
ren Leistungsträgern) sollten möglichst nahtlos gestaltet werden,
um die beruflichen (Re-) Integrationschancen zu erhöhen.
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Die Förderung der Teilhabe am Erwerbsleben ist im Indikationsbe-
reich Abhängigkeitserkrankungen von zentraler Bedeutung, da ein
hoher Anteil von Patienten/-innen arbeitslos ist (Basisdokumenta-
tion des FVS: stationäre Rehabilitation Alkohol-/Medikamenten-
abhängiger, Entlassjahrgang 2003: Anteil der Arbeitslosen: 39,1 %)
[2].

Einrichtungen in den neuen Bundesländern mit einem besonders
hohen Anteil Erwerbsloser und schwierigen strukturellen Rah-
menbedingungen sind vor besondere Herausforderungen gestellt.

Problematisch ist, dass sich die Agenturen für Arbeit und Ar-
beitsgemeinschaften häufig erst dann als zuständig ansehen,
wenn die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit gewährleistet
ist und die Patienten dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung
stehen.

In der Folge der Wolfsburger Resolution fand am 1.6.2004 ein Ge-
spräch zwischen Vertretern des VDR (Verband Deutscher Renten-
versicherungsträger), der BfA (Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte) und der BA (Bundesagentur für Arbeit) auf Initiative
des FVS statt. Im Rahmen dieses Gespräches wurden verschiedene
Problembereiche der beruflichen Wiedereingliederung von Sucht-
kranken angesprochen. Zentrale Aspekte dieses Gesprächs waren,
dass
– regionale Ansprechpartner in den Agenturen für Arbeit für

suchtkranke Menschen zur Verfügung stehen sollen und
– bereits während der medizinischen Rehabilitationsleistung

Kontakt mit den Agenturen für Arbeit aufgenommen werden
kann, um Perspektiven für die Teilhabe am Arbeitsleben zu
entwickeln und entsprechende Schritte frühzeitig einzuleiten.

In der Folge dieses Gespräches wurde eine Handlungsempfeh-
lung/Geschäftsanweisung der BA am 20.11.2004 herausgegeben,
welche regelt,
– dass bei der beruflichen Integration von Rehabilitanden in der

medizinischen Rehabilitation (insbesondere Entwöhnungs-
behandlung) das erste Beratungsgespräch in den Agenturen
für Arbeit von dem für Reha-/SB zuständigen Team auf Bera-
terebene (Anlaufstelle für die Ratsuchenden bzw. Sozialdiens-
te der Fachkliniken) vorbereitet wird. In diesem Zusammen-
hang wird auch festgelegt, ob die weitere Betreuung im Team
verbleibt oder durch ein anderes Team (Vermittlungsstelle/
Beratung) erfolgt;

– dass bereits während der medizinischen Maßnahme den
Suchtkranken die Möglichkeit einer Familienheimfahrt einge-
räumt wird und dem bei der Terminierung des Beratungs-
gesprächs Rechnung getragen werden soll (Tab. 1).

Ferner wurde infolge der oben genannten Gespräche und Aktivitä-
ten der Leitfaden für die ärztliche Begutachtung der BA „Miss-
brauch und Abhängigkeit von Drogen und Medikamenten“ über-
arbeitet (Stand: November 2004). Dies geschah vor dem
Hintergrund, dass Katamnesestudien zeigen, dass die Rückfall-
häufigkeit bei arbeitslosen Patienten/-innen nach einer stationä-
ren Entwöhnungsbehandlung signifikant erhöht ist und die meis-
ten Rückfälle nach einer stationären Rehabilitationsmaßnahme
bei Alkoholabhängigkeit in den ersten Monaten nach der Behand-
lung erfolgen. So ergab die klinikübergreifende Studie des FVS [3]
des Entlassjahrgangs 2003 bei alkohol-, medikamentenabhängi-

gen Patienten, dass von 773 rückfälligen Kantamneseantwortern
54,1 % im Zeitraum von bis zu 3 Monaten und 79,9 % von bis zu 6
Monaten nach erfolgter Behandlung rückfällig geworden sind.

Dies verdeutlicht, dass zur Stabilisierung der Abstinenz neben
weiteren Maßnahmen (z. B. Nachsorge, Teilnahme an Selbsthilfe-
gruppen) auch der direkte Anschluss entsprechender Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben nach erfolgter Entwöhnungs-
behandlung beitragen kann. Dem trägt die Klarstellung, die im
überarbeiteten Leitfaden (Version 2004, S. 15) [4] erfolgt, Rech-
nung. Diese enthält im Vergleich zur Vorgängerversion (Novem-
ber 2002) den Passus wie in Tab. 2.

Um einen Überblick über die derzeitige Einschätzung der aktuellen
Tendenzen zur beruflichen (Re-) Integration in den ambulanten
und stationären Behandlungseinrichtungen zu erhalten, ent-
wickelten die Suchtverbände Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
(DHS), Fachverband Drogen und Rauschmittel (FDR) und Fachver-
band Sucht e.V. (FVS) einen Fragebogen [5], der an die Mitglieds-
einrichtungen verschickt wurde. Nachfolgend sind ausschließlich
Ergebnisse der stationären Rehabilitationseinrichtungen (Fachkli-
niken für Alkohol/Medikamente und Drogen, Adaptionseinrichtun-
gen) des Fachverbandes Sucht e.V. wiedergegeben. Von 56 ange-
schriebenen Einrichtungen antworteten 33, so dass ein Rücklauf
von 58,9 % vorliegt. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf
die Antworter, unter denen sich 21 Fachkliniken für Alkohol/Medi-
kamente, 6 Fachkliniken für Drogen und 6 Adaptionseinrichtungen
befanden. Der Anteil Arbeitsloser im Jahr 2004 betrug bei allen
Fachkliniken für Alkohol/Medikamente 47,2 %, deutlich höhere An-
teile wiesen hierbei die Einrichtungen in den neuen Bundesländern
aus (63,0%). Bei den Fachkliniken für Drogen und Adaptionsein-
richtungen lagen die Anteile Arbeitsloser noch höher (83,5 bzw.
89,9 %).

Von den Ergebnissen, die zu einem späteren Zeitpunkt publiziert
werden, sollen an dieser Stelle nur solche berichtet werden, die

Tab. 1 Handlungsempfehlung/
Geschäftsanweisung der BA, Originaltext

Geschäftszeichen PP51 – 6 530
20. November 2004
Beratung von Rehabilitanden in der medizinischen Rehabilitation (ins-
besondere Entwöhnungsbehandlung)

1. Frühzeitige Kontaktaufnahme mit der örtlich zuständigen Agentur

Sowohl aus medizinischer Sicht (Stabilisierung des Therapieerfolges) wie
auch aus BA-Sicht (frühzeitige Beratung und Einleitung von Vermittlungs-
bemühungen) soll noch während der medizinischen Maßnahme eine Kon-
taktaufnahme mit der örtlich zuständigen Agentur erfolgen. Ziel ist, die In-
tegration in Arbeit einschließlich evtl. notwendiger Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben möglichst nahtlos zu gestalten.
Um dem besonderen Unterstützungsbedarf dieses Personenkreises bei der
beruflichen Integration Rechnung zu tragen, soll das erste Beratungs-
gespräch in den Agenturen von dem für Reha/SB zuständigen Team auf Be-
raterebene (Anlaufstelle für die Ratsuchenden bzw. Sozialdienste der Fach-
kliniken) vorbereitet werden. In diesem Zusammenhang wird auch
festgelegt, ob die weitere Betreuung im Team verbleibt oder durch ein an-
deres Team (Vermittlung/Beratung) erfolgt.

2. Terminiertes Beratungsgespräch

Während der medizinischen Maßnahme wird den Suchtkranken in der Regel
die Möglichkeit einer Familienheimfahrt eingeräumt. Dem soll bei der Ter-
minierung des Beratungsgesprächs Rechnung getragen werden.
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sich auf die Bewertung der Kooperation mit den jeweiligen Part-
nern beziehen. Tab. 3, die nach Anzahl der Nennungen geordnet
ist, gibt hierzu einen Überblick über die Bewertung der antwor-
tenden Einrichtungen.

Überwiegend positiv wurde die Zusammenarbeit mit den Betrie-
ben im Rahmen der externen Arbeitserprobung, den Adaptionsein-
richtungen und den Fachberatern der Rentenversicherung bewer-
tet. Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsvermittlern/Fachberatern
der Agenturen für Arbeit/Arbeitsgemeinschaften wurde von 68,8 %

als befriedigend und von 21,9% als mangelhaft/ungenügend einge-
stuft. Lediglich 9,4 % befanden diese als sehr gut/gut. Diese Ergeb-
nisse sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass zum Zeitpunkt der
Befragung in vielen Städten und Kommunen infolge der gesetzlich
vorgegebenen neuen Zuständigkeitsregelungen Umstrukturie-
rungsprozesse im Gange waren. Gering ausgeprägt ist die Zusam-
menarbeit mit privaten Arbeitsvermittlern, Arbeitsloseninitiati-
ven, Trägern öffentlich geförderter Arbeitsgelegenheiten oder
beruflichen Trainingszentren. Auch mit Berufsförderungswerken
und Berufsbildungswerken arbeitet nur ein Teil der Einrichtungen
zusammen. 90,9% der befragten Einrichtungen sind der Meinung,
dass die bestehenden Angebote zur Förderung der Teilhabe am Ar-
beitsleben nicht ausreichen.

Weitere Erfordernisse und Schlussfolgerungen

Es zeigt sich, dass hinsichtlich der Umsetzung der Wolfsburger Re-
solution und der Handlungsempfehlung der BA vom 20.11.2004
noch erheblicher Handlungsbedarf besteht. Zusammenfassend
lässt sich für die Zukunft auch aufgrund der oben genannten Be-
fragung von Mitgliedseinrichtungen fordern, dass folgende Aspek-
te bereits während der medizinischen Rehabilitationsphase Be-
rücksichtigung finden sollten:
– regelmäßige Präsenz der Arbeitsvermittler und Reha-Berater

der Leistungsträger in der stationären Rehabilitationseinrich-
tung (individuelles Case-Management) bzw. qualifizierte Bera-
tung durch die Agenturen für Arbeit, Arbeitsgemeinschaften
und Jobcenter am Wohnort während der Entwöhnungsbehand-
lung;

– Mitbeurteilung der Reintegrationsmöglichkeiten in den Ar-
beitsmarkt sowie des Qualifizierungsbedarfs und der -mög-
lichkeiten sowie der geeigneten Förderinstrumente durch die
Reha-Berater der Leistungsträger;

– Entwicklung von Perspektiven, falls eine Wiedereingliederung
ins Erwerbsleben hochgradig gefährdet bzw. nicht möglich er-
scheint;

– frühzeitige Bewilligung der Adaptionsphase (Phase II der me-
dizinischen Rehabilitation) bei Vorliegen der entsprechenden
Voraussetzungen;

– verbindliche Übernahme der Kosten für die Adaptions-
behandlung durch die Krankenkassen bei entsprechender Zu-
ständigkeit;

Tab. 2 Leitfaden für die arbeitsamtsärztliche Begutachtung Miss-
brauch und Abhängigkeit von Alkohol, Drogen und Medikamenten.

Version 2002 neue Version 2004

„Schulungsmaßnahmen setzen Abs-
tinenz voraus. Sie stellen unter-
schiedlich hohe Anforderungen an
die körperliche, geistige und psy-
chische Belastbarkeit. Es sollte indi-
viduell und unter Berücksichtigung
der Besonderheit der jeweils vor-
gesehenen beruflichen Reha-Maß-
nahme beurteilt werden, welche
Abstinenzdauer vor Befürwortung
einer Schulungsmaßnahme nach-
zuweisen ist. Bei längerfristigen Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben, die z. B. in einem neuen
Berufsabschluss münden, ist i. d. R.
wegen der damit verbundenen be-
sonderen Anforderungen und erst
nach längerer Zeit zunehmend sicher
abschätzbarer Prognose eine Abs-
tinenzdauer von mindestens 6, nach
Einzelfall auch 12 Monaten voraus-
zusetzen.“

„Schulungsmaßnahmen setzen
Suchtmittelabstinenz voraus. Ande-
rerseits spielt der frühzeitige Einsatz
von Maßnahmen zur Teilhabe am
Arbeitsleben eine nicht zu unter-
schätzende Rolle für die Stabilisie-
rung der Abstinenz. Der Einsatz die-
ser Maßnahmen setzt
maßnahmebegleitend regelmäßige
Abstinenzkontrollen und eine wie-
derholte Überprüfung einer Prog-
noseeinschätzung voraus.
Grundsätzlich sollten modulare be-
rufsfeldnahe Maßnahmen (Teilquali-
fikation, berufsvorbereitende Lehr-
gänge, Betriebspraktika etc.) im
Vordergrund der Überlegung stehen.
Längerfristige Maßnahmen kommen
in der Regel erst nach einer Stabili-
sierung des Therapieerfolges mit
6 – 12-monatiger Abstinenz in Be-
tracht.
Ein schematisches Abwarten der
Prüfung und Einleitung von Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben
bzw. eine dementsprechende gut-
achterliche Empfehlung ist aber
fachlich nicht gerechtfertigt. In gut
zu begründenden Fällen mit güns-
tiger Prognose können deshalb auch
längerfristige Maßnahmen, z. B. eine
Umschulung, schon frühzeitig nach
einer Entwöhnungsbehandlung ein-
geleitet werden.“

Tab. 3 Ergebnisse zur Frage: Mit welchen
Kooperationspartnern arbeiten Sie auf dem
Arbeitsfeld „Integration in Beschäftigung“
zusammen und wie bewerten Sie die Zu-
sammenarbeit? Angaben in %, n in Klam-
mern

Kooperationspartner Bewertung der Kooperationspartner Antworter

sehr gut/gut befriedigend mangelhaft/
ungenügend

n

Arbeitsvermittler/Fachberater der Agenturen
für Arbeit, kommunale Arbeitsgemeinschaften

9,4 (3) 68,8 (22) 21,9 (7) 32

Fachberater der Rentenversicherung 80,6 (25) 19,4 (6) 0,0 (0) 31

externe Arbeitserprobung 100,0 (31) 0,0 (0) 0,0 (0) 31

Adaptionseinrichtungen 96,4 (27) 0,0 (0) 3,6 (1) 28

berufliche Trainingszentren 50,0 (7) 42,9 (6) 7,1 (1) 14

Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke 36,8 (7) 47,4 (9) 15,8 (3) 19

Träger von Maßnahmen gemäß § 16 (3) SGB II
(öffentlich geförderte Arbeitsgelegenheiten)

12,5 (1) 50,0 (4) 37,5 (3) 8

Arbeitsloseninitiativen 28,6 (2) 28,6 (2) 42,8 (3) 7

private Arbeitsvermittler 0,0 (0) 80,0 (4) 20,0 (1) 5
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– frühzeitige Zuleitung der entsprechenden Antragsunterlagen
(mit Einverständnis des Versicherten) an die zuständigen
Stellen des Arbeitsamtes bzw. der Rentenversicherungsträger
bereits während der Rehabilitationsphase;

– Bewilligung von Qualifizierungsmaßnahmen bzw. von Maß-
nahmen zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung
bereits während der medizinischen Rehabilitationsmaßnahme;

– Einschalten von privaten Arbeitsvermittlern bereits während
der medizinischen Rehabilitation.

Positiv ist zu vermerken, dass beispielsweise die BfA die frühzeiti-
ge Kontaktaufnahme mit den Agenturen für Arbeit bereits wäh-
rend der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation unterstützt
(Rundschreiben vom 13.5.2005) [6]. So soll die Terminierung eines
Beratungsgespräches rechtzeitig während der Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation erfolgen. Dieser Termin soll mit dem
Rehabilitanden vorbereitet und er soll bei der Zusammenstellung
der erforderlichen Unterlagen unterstützt werden. Auch für Reha-
bilitanden, die aufgrund der Dauer des voraussichtlichen Aufent-
halts in der Rehabilitationseinrichtung keinen Anspruch auf Reise-
kostenerstattung bei Familienheimfahrten hätten, werden die
Fahrtkosten zu einem Beratungsgespräch bei der örtlich zuständi-
gen Agentur für Arbeit durch die BfA übernommen. Ferner ist die
Inanspruchnahmemöglichkeit von erforderlichen Qualifizierungs-
angeboten für alkoholkranke Menschen nach erfolgter Rehabilita-
tion zu gewährleisten.

Es bleibt zu befürchten, dass eine Förderung von Nichtleistungs-
beziehern und Arbeitslosengeld-II-Beziehern in Form von Quali-
fizierungsmaßnahmen oder Umschulungen zukünftig zuneh-
mend schwieriger wird, zumal auch die Anforderungen an die
Zumutbarkeit der Arbeit im SGB II deutlich verschärft wurden.

Auch bleibt angesichts der vergleichsweise hohen Kosten, die Ar-
beitslose vor dem Bezug von Arbeitslosengeld II verursachen, ab-
zuwarten, inwieweit sich die Aktivitäten der Agenturen für Ar-
beit und Personal-Service-Agenturen hinsichtlich Beratung,
Vermittlung und Qualifizierung vorrangig auf diesen Personen-
kreis konzentrieren, um insbesondere deren Langzeitarbeits-
losigkeit abzuwenden. Damit könnte die Gruppe der schwer ver-
mittelbaren Arbeitslosen eine zusätzliche und erhebliche
Benachteiligung erfahren, wodurch deren Chancen auf eine be-
rufliche Wiedereingliederung erheblich eingeschränkt würden.
Grundsätzlich ist es von entscheidender Bedeutung, dass feste
Ansprechpartner für Suchterkrankungen in den Agenturen für
Arbeit, Jobcentern und Sozialämtern etabliert werden, die Klien-
ten/-innen wie Einrichtung informieren, beraten und behörden-
intern die besonderen Belange der Suchtkranken kennen und
einbringen.

Dringend erforderlich sind insbesondere auch klare Regelungen
und Zuständigkeiten infolge der Umsetzung der Hartz-Gesetze.
Dies betrifft folgende Fragen:
– Wer ist bei einer Gesamtdauer der Rehabilitation von über 6

Monaten zuständig?
– Ist die jeweilige Behörde bei ALG-II- bzw. Sozialhilfeempfän-

gern am Wohn- oder Behandlungsort zuständig?

Auch hinsichtlich der Höhe des Arbeitslosengeldes II gibt es un-
terschiedliche Verfahrensweisen der jeweils zuständigen Stellen
(z. B. Abzüge von Verpflegungspauschalen). Vermieden werden
muss, dass infolge ungeklärter Zuständigkeiten Patienten/-innen
zunehmend verunsichert werden, ihre existenzielle Grundlage
ungeklärt bleibt und es deshalb gehäuft zu Behandlungsabbrü-
chen kommt oder die Nichtantrittsquote einer Rehabilitations-
leistung steigt.

Ausblick

Abschließend sei darauf verwiesen, dass zur Begleitung der wei-
teren Umsetzung des Aktionsplans Drogen und Sucht von der Bun-
desregierung der Drogen- und Suchtrat ins Leben gerufen wurde.
Dieser hat verschiedene Arbeitsgruppen eingesetzt, davon eine
zum Thema „Schnittstellenprobleme“. In dieser Arbeitsgruppe, an
der Vertreter der relevanten Organisationen teilnehmen, wurde
u. a. die Frage der Umsetzung der Handlungsempfehlung der BA
vom 20.11.2004 diskutiert. Ergebnis der Besprechung war, dass
der VDR (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger) die
Problematik noch einmal offiziell an die Bundesagentur für Arbeit
herantragen wird. Die Bundesagentur wird dann etwaigen Ände-
rungsbedarf in ihrer Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung
vom 20.11.2004 überprüfen und ihre Umsetzung optimieren.
Auch hält die Arbeitsgruppe eine frühzeitige Einleitung berufli-
cher Wiedereingliederungsmaßnahmen für erforderlich. Dies ist
in der Praxis durch eine konsequente Umsetzung der auf der Ebe-
ne der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation entwickelten
„Gemeinsamen Empfehlungen“ durchzusetzen.
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